
Kinder- und Jugenddorf St. Heribert

Kinder- und Jugenddorf St. Heribert

Ansprechpartner/innen
Anfragen

Egon Graf (Leiter)

Telefon: (0 21 75 ) 89 97 - 412

Sybille Rosecker (Erziehungsleiterin)

Telefon: (0 21 75 ) 89 97 - 413

Mutter-Kind-Haus
ambulante Mutter-Kind-Betreuungen

Telefon: (0 21 75 ) 89 97 - 447 / - 457

Elisabeth Schlink

Anette Rux

Kinder- und Jugenddorf St. Heribert

Landrat-Trimborn-Straße 66 

42799 Leichlingen

Telefon: (0 21 75 ) 89 97 - 3

Telefax: (0 21 75 ) 89 97 444

E-Mail:  sekretariat@kinderdorf-leichlingen.de

Internet: www.kinderdorf-leichlingen.de

Träger

Katholische Kirchengemeinde 

St. Johannes Baptist und St. Heinrich, Leichlingen

Bankverbindung

Kreissparkasse Köln

BIC: COKS DE 33

IBAN: DE17 3705 0299 0370 3020 69

Gesetzliche Grundlagen und Finanzierung

§ 19 SGB VIII (KJHG) oder § 41
§ 27 in Verbindung mit § 34, § 35 und § 23 SGB VIII 

Die Hilfe im Mutter-Kind-Haus wird über ein Leistungs-

entgelt fi nanziert, das sich an der jeweiligen Hilfeform 

und deren Umfang orientiert und sowohl intensive 

wie auslaufende Betreuungen berücksichtigt. Nach 

Beendigung des Wohnens im Kinderdorf ist eine aus-

laufende ambulante Betreuung vorgesehen (Finan-

zierung über BAB, BaFöG, andere Drittleistungen wie 

ArGe sowie Fachleistungsstunden). Für das Kind wird 

ein abgesenktes Entgelt berechnet. Die notwendige 

Tagesbetreuung des Kindes wird gesondert berechnet. 

Die genaue Festlegung erfolgt im Hilfeplan mit allen 

Beteiligten.

Mutter-Kind-Haus und

 Mutter-Kind-Betreuungen
im Kinder- und Jugenddorf St. Heribert 

Kinder- und Jugenddorf St. Heribert
Landrat-Trimborn-Straße 66  •  42799 Leichlingen

Telefon: (0 21 75 ) 89 97 - 3  •  Telefax: (0 21 75 ) 89 97 444



Mutter-Kind-Haus ist nicht auf Dauer angelegt. Nach 

regelmäßiger Überprüfung der Ziele und der Entwick-

lung von Handlungssicherheit im Umgang mit den 

Kindern steht als nächster Schritt das Betreute Mutter-

Kind-Wohnen in einer eigenen Wohnung in Leichlingen 

oder den umliegenden Städten an. Die jungen Mütter 

werden mit den Kindern durch regelmäßige Kontakte zu 

den Mitarbeiter/innen sowie der Inanspruchnahme der 

Tagesbetreuung für die Kleinkinder weiter begleitet.

Welche Unterstützung erhalte ich?

• Leben in einem eigenen Appartement

• Begleitung von Schwangerschaft und Geburt 

• Einübung lebenspraktischer Fähigkeiten unter

 besonderer Berücksichtigung der Bedürfnisse 

 des Kindes

• Anleitung und Hilfen bei der Versorgung des Kindes

• Hilfen bei Umgang mit Behörden und Institutionen

• Unterstützung durch Familienhebamme, Kinderärztin, 

 örtliche Beratungsstelle, Psychotherapeuten

• Förderung einer stabilen und 

 tragfähigen Mutter-Kind-Beziehung

• Schaff ung von Grundlagen für ein selbstständiges 

 Leben mit Kind

• Training zur Bewältigung eines strukturierten Alltags 

 (Haushaltsführung, Umgang mit Geld, Ernährung und 

 Gesundheit)

• Konfl iktbearbeitung

• Entwicklung einer eigenen und gemeinsamen 

 Lebensperspektive für Mutter und Kind

• Hilfe bei Krisen

• Unterstützung bei der Klärung und Durchführung 

 der Umgangsregelung zu den Vätern der Kinder.

• Abschluss eines Wohn- und Betreuungsvertrages

• Bereitschaft zur Kooperation mit weiteren Personen wie 

 z. B. Familienhebamme, Pekip-Kurs oder Diensten wie 

 Beratungsstellen, psychotherapeutische Praxen  

• Regelmäßige Überprüfung bzgl. Kindesschutz

• Mitarbeit an der Entwicklung und Umsetzung 

 eigener Zielsetzungen

Nicht aufnehmen können wir junge Frauen mit 

manifester Suchtproblematik, extremen körperlichen 

oder geistigen Beeinträchtigungen, akuten Psychosen 

oder Suizidgefährdung.

Wie komme ich ins Mutter-Kind-Haus? 
Die erste Anfrage erfolgt in der Regel telefonisch durch 

MitarbeiterInnen der Jugendämter, ASD, Beratungsstellen, 

Kliniken oder durch die betreff ende junge Frau selbst. In 

einem Vorstellungsgespräch wird über Wohn- und Hilfe-

möglichkeiten informiert.  Je nach Alter ist die Interessentin 

selbst für die Kooperation mit ihrem zuständigen Jugend-

amt und die Beantragung der Hilfe verantwortlich. Vor dem 

Einzug wird der Betreuungsvertrag mit allen Rechten und 

Pfl ichten besprochen und abgeschlossen. Das Wohnen im 

Mutter-Kind-Haus und Mutter-Kind-Betreuungen

Was ist das Mutter-Kind-Haus?
Die Mutter-Kind-Betreuung ist ein Angebot für 

schwangere Frauen oder Mütter mit Kindern, die Hilfe 

aktiv annehmen wollen. Die Aufnahme erfolgt nach 

intensiver Vorklärung möglicher Zielsetzungen und 

Perspektiven. Die Bereitschaft zur Mitarbeit wird voraus-

gesetzt. Die jungen Frauen leben in eigenen Apparte-

ments im Mutter-Kind-Haus und werden von den 

pädagogischen Mitarbeitern im Alltag begleitet. Sie 

sollen dabei den Tag unter Anleitung selbst strukturieren 

und Grundlagen der Haushaltsführung besitzen. Sind 

sie schulpfl ichtig oder befi nden sich in einer berufl ichen 

Maßnahme, steht für die Kinder eine Tagesbetreuung 

im Kinder- und Jugenddorf zur Verfügung. Die Apparte-

ments verfügen i. d. R. über 2 Zimmer, mit Küche und 

Bad (ca. 35 bis 45 m2). Das Mutter-Kind-Wohnen ist eine 

teilbetreute Einrichtung, d. h. die Mitarbeiter/innen (Büros 

im Haus) sind nicht umfassend anwesend, die Betreuung 

richtet sich nach den pädagogischen Anforderungen 

der Mütter und ihrer Kinder. Die Aufnahme erfolgt immer 

mit Zustimmung und Kostenzusage des zuständigen 

Jugendamtes. 

An das Wohnen im Mutter-Kind-Haus sind folgende 

Bedingungen geknüpft: 


